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Entscheid Versicherungsgericht, 01.12.2014

Die Beschwerde wird bei einem nicht rentenbegriindenden Invaliditatsgrad
von 36% abgewiesen. Fiir die Beurteilung des Gesundheitszustandes des
Beschwerdefiihrers kann auf das Gutachten eines RAD-Arztes abgestelit
werden. Die davon abweichenden Arztberichte des behandelnden
Rheumatologen erweisen sich als nicht liberzeugend (Entscheid des
Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 1. Dezember 2014, IV
2012/281).

Entscheid Versicherungsgericht, 01.12.2014

Vizeprésident Ralph Joéhl, Versicherungsrichterin Karin Huber-Studerus,

a.o. Versicherungsrichter Christian Zingg; Gerichtsschreiberin Evelyn Heiniger
Entscheid vom 1. Dezember 2014
in Sachen

A.__,

Beschwerdefiihrer,

vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Rainer Braun, Oberdorfstrasse 6, Postfach 29,
8887 Mels,

gegen

IV-Stelle des Kantons St. Gallen, Postfach 368, 9016 St. Gallen,

Beschwerdegegnerin,
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betreffend

Rente

Sachverhalt:

A.

A.a A.___ meldete sich am 19. Oktober 2005 zum Leistungsbezug bei der IV-Stelle (IV-
act. 1). Er gab an, aufgrund eines Bandscheibenvorfalles kénne er seinen Beruf als
Bodenleger nicht mehr ausiben. Am 12. Dezember 2004 waren eine Flavektomie und
Diskektomie L5/S1 links aufgrund einer Diskushernie vorgenommen worden (V-

act. 12-9). Der behandelnde Neurochirurg, Dr. med. B.___, Facharzt fir Neurochirurgie
FMH, hatte dem Hausarzt am 29. Juli 2005 berichtet, er betrachte eine
Wiederaufnahme der Tatigkeit zu 100% als kritisch (IV-act. 12-6). Der Versicherte habe
am 15. Februar 2005 seine bisherige Tétigkeit als Plattenleger versuchsweise wieder zu
50% aufgenommen und dabei Gber belastungsabhangige Lumbalgien geklagt. Erst im
April 2005 habe der Versicherte wieder zu 50% arbeiten kdnnen. Er habe die Arbeit
ofters unterbrechen und sich jeweils nach einem halben Tag Arbeit flr ein halbe bis zu
einer Stunde hinlegen missen. Der Hausarzt des Versicherten, Dr. med. C.___,
Facharzt fir Allgemeinmedizin FMH, hielt in seinem Arztbericht zu Handen der IV-Stelle
fest, dass der Versicherte eigentlich einen anderen Beruf, der den Rlcken weniger
belasten wiirde, ausliben sollte (IV-act. 12-4). Ein am 2. Dezember 2005
durchgefuhrtes MRI zeigte eine Rezidivhernie L5/S1 links, so dass am 28. August 2006
eine weitere Operation durchgeflhrt wurde. Danach konnte der Versicherte seine
Arbeit offenbar nicht wieder aufnehmen (IV-act. 19-3, 21-4, 32-7). Am 7. April 2007 war
der Versicherte aufgrund andauernder Knieschmerzen im Spital Grabs vorstellig
geworden. Im Arztbericht Gber die ambulante Konsultation wurde festgehalten, der
Versicherte befinde sich seit ca. einem Monat in rheumatologischer Therapie wegen
einer Psoriasis-Arthritis (IV-act. 32-5). Mit Arztbericht vom 11. August 2007 bestétigte
Dr. med. D.___, Facharzt fir Physikalische Medizin und Rehabilitation FMH, zu Handen
der IV-Stelle, dass dem Versicherten aufgrund seiner stark verminderten musko-
skelettalen Belastbarkeit die bisherige berufliche Tatigkeit definitiv nicht mehr mdglich

sei. Aufgrund der starken entzindlichen Krankheitsaktivitat sei aktuell auch eine
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kérperlich leichte und optimal angepasste Tatigkeit nicht ausflhrbar. Es sei jedoch
denkbar, dass im Verlaufe der Therapie eine kérperlich leichte Arbeit zumindest

teilweise wieder mdéglich sein werde (IV-act. 36-8).

A.b Im Juni 2007 hatte der Regionale Arztliche Dienst Ostschweiz (RAD) eine bidiszi-
plindre Begutachtung vorgeschlagen (IV-act. 37-2). Die Untersuchungen erfolgten am
22. August und am 17. September 2007 (IV-act. 47). Die psychiatrische Begutachtung
ergab, dass beim Versicherten keine krankheitswertige psychische Stérung vorlag (IV-

act. 47-4). Der rheumatologische Gutachter, Dr. med. E.___, Facharzt fir Rheuma-

tologie und Innere Medizin FMH, hielt fest:

"Das arbeitsmedizinische Problem aus rheumatologischer Sicht besteht somit zum
einen in einer entzindlichen Gelenkserkrankung, die schubweise verlauft und in
Phasen entzliindlicher Schiibe die Gebrauchsféhigkeit der betroffenen Gelenke, wie
auch, je nach Befall, die Belastbarkeit der Wirbelsdule namhaft reduziert, so dass dann
mitunter jede Art gelenkbelastender Tatigkeit phasenweise unzumutbar wird. Zum
anderen ist aufgrund der auch neuroradiologisch nachgewiesenen
Abnutzungserscheinungen und Operationsfolgen im Lendenwirbelsdulenbereich die
Belastbarkeit der lumbalen Wirbels&ule fur belastende Tatigkeiten in unginstigen
Kérperhaltungen vorniibergeneigt sowie in langdauernden, gleichbleibenden
Kérperpositionen und fir schweres Heben und Tragen reduziert. Derzeit besteht ferner
- bedingt durch den BWS-Befall der Spondylarthropathie - seitens des Achsenorganes
eine zusatzliche, weitergehende Limitierung, so dass allenfalls kérperlich leichteste

Tétigkeiten vorstellbar erscheinen." (IV-act. 46-16f.)."

Gesamthaft wurden im Gutachten folgende Diagnosen mit Einfluss auf die

Arbeitsfahigkeit gestellt:

"1. Psoriasisarthritis und -spondylitis (ICD-10: M07.0) bei/mit

- Daktylitis 4. Zehe rechts

- Anamnestisch St. n. Gonarthritis rechts

- klinisch axialem Befall und Enthesiopathie beider Fersen
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- DD HCV-assoziierte Arthritis bei chronischer Hepatitis C

Genotyp 3a

2. Lumbospondylogenes Syndrom links (ICD-10: M54.4) bei/mit

- St. n. Diskushernieoperation L5/S1 links 12/04 sowie 08/06

- Persistierend radikulérer Reiz- und sensible Ausfallsymptomatik L5 links

3. Periarthropia coxae links (ICD-10: M24.8) bei/mit

- St. n. Osteosynthese wegen hinterer Luxationsfraktur des Acetabulums 1998
(ICD-10: S32.4)"

Ohne Einfluss auf die Arbeitsfahigkeit seien eine Psoriasis vulgaris und eine Hepatitis C
(IV-act. 46-16). Zumutbar erschienen dem rheumatologischen Gutachter kdrperlich
leichteste Tatigkeiten in Wechselpositionen gehend, stehend, sitzend, die je nach
Beschwerden moglichst frei gewéhlt werden sollten. Voraussetzung sei aber eine
bessere Kontrolle der entzindlichen Aktivitat der Psoriasis-Arthritis. Aus rein
rheumatologischer Sicht sei der Versicherte im bisherigen Beruf wie in allen anderen
kérperlich schweren und wirbelsaulenbelastenden Tétigkeiten derzeit und
héchstwahrscheinlich auch kinftig nicht mehr arbeitsfahig. Das vom Versicherten noch
zu bewaltigende Jobprofil sollte idealerweise im Rahmen einer geschitzten Umgebung

ausgetestet werden. Der Versicherte zeige sich integrationswillig, aktiv und motiviert.

A.c Der zustandige RAD-Arzt erachtete das Gutachten in seiner internen Stellung-
nahme vom 21. Dezember 2007 als versicherungsmedizinisch gut nachvollziehbar
und widerspruchsfrei. Er legte den Beginn der Einschrankungen, aufgrund der Band-

scheibenoperation, auf den 8. November 2004 fest (IV-act. 49).

A.d In einem Telefongesprach mit der IV-Stelle am 6. Februar 2008 gab der
Versicherte an, er habe die Taxiprifung gemacht. Er sei in der Lage, der Tatigkeit als
Taxichauffeur zwei bis drei Stunden taglich nachzugehen. Seiner Ansicht nach sollte es

kein Problem sein, eine Anstellung zu finden (IV-act. 51, 52-3). Der RAD-Arzt nahm am
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11. Februar 2008 zur verénderten Situation des Versicherten Stellung. Durch die
Taxiprifung habe der Versicherte praktisch eine Selbsteingliederung vorgenommen.
Die Arbeit als Taxichauffeur entspreche einer adaptierten Tatigkeit. Aufgrund der
vielfaltigen Einschrédnkungen des Bewegungsapparates seien jedoch vermehrt Pausen
angezeigt, so dass die Tatigkeit zu 75% zumutbar sei (IV-act. 53). Am 13. Februar 2008
teilte die IV-Stelle dem Versicherten mit, dass er, nachdem er bereits die Taxiprifung
abgelegt habe, angemessen eingegliedert sei und daher keine

Eingliederungsmassnahmen mehr notwendig seien (IV-act. 55).

A.e Mit Vorbescheid vom 15. Februar 2008 kiindigte die IV-Stelle die Abweisung der
Rente an. Obwohl der Versicherte seine bisherige Arbeit als Plattenleger nicht mehr
auslben kénne, sei es ihm zumutbar, bei einer 75%igen Arbeitstéatigkeit — beispiels-
weise als Taxichauffeur — ein rentenausschliessendes Einkommen zu erzielen (IV-
act. 60).

A.f Am 25. Februar 2008 erhob der Versicherte Einwand gegen den Vorbescheid (IV-
act. 63).

Am 31. Mérz 2008 folgte eine Ergédnzung des Einwandes durch die procap F.___ (IV-
act. 66): Einerseits entspreche die Tétigkeit als Taxichauffeur nicht einer — vom
Gutachter genannten — kdrperlich leichtesten Téatigkeit. Der Versicherte kbnne dabei
seine Korperposition nicht frei wahlen und es miissten Uberdies auch schwere
Gepéacksticke oder Kinderwagen in den Kofferraum gehoben sowie dlteren Menschen
aus dem Fahrzeug geholfen werden. Dabei wére der Versicherte

sehr unergonomischen Bewegungen ausgesetzt. Andererseits habe der Versicherte die
Tatigkeit als Taxichauffeur bereits wieder aufgeben missen, da die Arbeitsversuche
aufgrund der genannten Punkte fehlgeschlagen seien und da seine
Konzentrationsfahigkeit aufgrund der Medikamente vermindert sei, wodurch das
Risiko, aufgrund der eingeschrénkten Reaktionsfahigkeit einen Unfall zu verursachen,
zu gross gewesen sei. Der Versicherte sei daher nicht angemessen eingegliedert.
Weiter wurde der Einkommensvergleich, mithin die Berechnung des
Valideneinkommens, beanstandet. Es dirfe aus verschiedenen Griinden nicht auf das
zuletzt erzielte, weit unterdurchschnittliche Einkommen abgestellt werden,

massgebend sei der statistische Lohn als Plattenleger. Dem Einwand beigeflgt war ein
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Arztbericht von Dr. D.___ vom 20. Méarz 2008 (IV-act. 68), wonach die entzlindliche
Aktivitat der Psoriasis-Arthritis weiterhin hoch sei und damit — in Ubereinstimmung mit
dem Gutachter — die Voraussetzungen fir eine berufliche Tatigkeit nicht gegeben seien.
Die medikamentdse Behandlung habe wegen Nebenwirkungen gestoppt werden
mussen, womit bei verminderter muskulo-skelettaler Belastbarkeit auch in einer

optimal angepassten Téatigkeit keine verwertbare Arbeitstatigkeit bestehe.

A.g Auf Nachfrage des RAD hin (IV-act. 71), nahm Dr. D.___ mit Bericht vom 14. Juli
2008 detailliert zum Verlauf der gesundheitlichen Beeintrachtigung des Versicherten
Stellung (IV-act. 73). Dabei beantwortete er vor allem die Fragen beztglich der
verabreichten Medikamente und deren Nebenwirkungen. Nach wie vor sei die ent-
zundliche Aktivitat der Psoriasis-Arthritis hoch, so dass die Voraussetzungen fir eine
berufliche Tatigkeit nicht gegeben seien. Es bestliinden ausgepragte Einschrankungen
axial thorako-lumbal sowie appendikuldar an Handen und Flssen. Dadurch kénnten
auch leichte manuelle Tatigkeiten mit wenig Rlckenbelastung nicht in einem
verwertbaren Ausmass ausgetbt werden. Der RAD-Arzt, Dr. G.___, vertrat in seiner
internen Stellungnahme vom 22. August 2008 die Ansicht, dass ein
Gesundheitsschaden ausgewiesen sei, dieser jedoch nicht stabil bzw. unter weiterer
Therapie besserungsfahig sei. Es sei eine rheumatologische Verlaufsbegutachtung
durchzuflihren (IV-act. 74).

A.h Am 23. Juni 2009 wurde der Versicherte durch den RAD-Arzt, Dr. med. H.__,
Facharzt fur Rheumatologie/Physikalische Medizin und Rehabilitation/Innere Medizin
FMH, untersucht (IV-act. 88). Er stellte fest, aktuell sei unter Humira keine entziindliche
Aktivitat festzustellen. Die bisherige Manifestation der Psoriasis-Arthropathie habe
keine Schadigung am Skelett hinterlassen. Die Gelenksfunktionen seien alle erhalten.
Wéhrend der Manifestationszeit der peripheren Aktivitat sei die Funktionsfahigkeit
vorubergehend teilweise eingeschrankt gewesen, aktuell bestehe von Seiten der
Psoriasis-Arthropathie keine Einschrankung. Abschliessend gelangte er zur
Einschatzung, dem Versicherten sei eine adaptierte Tétigkeit von 3% Stunden
vormittags und 3% Stunden nachmittags (entsprechend einer adaptierten
Arbeitsfahigkeit von 75%) zumutbar. Zu empfehlen sei eine leichte Wechselbelastung

bis 10kg ohne Zwangspositionen, vorgeneigte oder rotierte Positionen. Das kurzzeitige
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Heben von Koffern, beispielsweise als Taxifahrer, sei moglich und zumutbar (V-
act. 88-11).

A.i Mit Vorbescheid vom 23. September 2009 zeigte die IV-Stelle bei einem Inva-
liditadtsgrad von 31% die Abweisung des Rentengesuchs an (IV-act. 93). Der
Versicherte erhob am 23. Oktober 2009 Einwand (IV-act. 96). Inzwischen sei er durch
seinen Hausarzt aufgrund der nicht nachlassenden Schmerzen an die Klinik I.___
Uberwiesen worden. Er bat darum, fur die Verfligung die Untersuchungsergebnisse aus

der Klinik I.____ abzuwarten.

A.j Am 16. November 2009 wurde der Versicherte durch Dr. med. J.___, Oberarztin
Rheumatologie, in der Klinik I.___ untersucht; der Arztbericht datierte vom

29. Dezember 2009 (IV-act. 102). Dr. J.___ erachtete den Versicherten aufgrund des
rezidivierten lumboradikuldren Ausfallsyndroms als derzeit vollstédndig arbeitsunféhig.
Es seien wirbelsdulennahe Infiltrationen sowie eine medikamentdse und physio-
therapeutische Behandlung vorgesehen. Sollten diese erfolglos bleiben, sei ein chirur-

gisches Vorgehen ins Auge zu fassen.

A.k Am 8. Januar 2010 nahm ein weiterer RAD-Arzt (Dr. K.___) zur Situation des Be-
schwerdeflihrers Stellung (IV-act. 103). Er stellte sich auf den Standpunkt, dass die
Schlussfolgerungen im RAD-Gutachten von Juni 2009 durch die rheumatologischen
Untersuchungsergebnisse der Klinik I.___ nicht widerlegt wirden, insbesondere weil
sich Dr. H.___ mit den Diskrepanzen zwischen den subjektiven Schilderungen des
Versicherten und den objektiven Befunden auseinandergesetzt habe. Die objekti-
vierbaren Befunde wichen nicht wesentlich voneinander ab, wiirden indes von den
Arzten unterschiedlich bewertet. Es kénne daher weiterhin von einer 75%igen Arbeits-

fahigkeit des Versicherten ausgegangen werden.

A.l Mit Verfigung vom 11. Januar 2010 wies die IV-Stelle das Rentengesuch des
Versicherten bei einem IV-Grad von 31% ab (IV-act. 104).

B.

B.a Dagegen liess der Versicherte am 9. Februar 2010 Beschwerde erheben (IV-

act. 109). RAD-Arzt Dr. K.___ kam in der Folge zum Schluss, die geplanten weiteren
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Abklarungen in der Klinik I.___ muUssten abgewartet werden, da sich daraus allenfalls
medizinische Erkenntnisse ergaben, die bei der Berteilung der Arbeitsfahigkeit be-

ricksichtigt werden mussten (IV-act. 116). Deshalb widerrief die IV-Stelle am 4. Marz
2010 die Verfigung vom 9. Februar 2010 (IV-act. 119). Am 12. Marz 2010 wurde das

Verfahren vor Versicherungsgericht abgeschrieben (IV-act. 123).

B.bo Am 11. Juni 2010 erstattete Dr. D.___ einen Verlaufsbericht (IV-act. 128). Trotz
Behandlung mit Humira sei die Psoriasis-Arthritis anhaltend und deutlich aktiv, vor
allem im Bereich des Achsenskelettes thorako-kostal sowie der Flsse. Zudem seien
anhaltende lumbospondylogene und zeitweise auch lumboradikuldre Schmerzen links
vorhanden. Mit Physiotherapie und lokalen Infiltrationen kénnten die
lumbospondylogenen und lumboradikuldren Schmerzen nur voribergehend und
teilweise gemindert werden. Es sei prognostisch nicht mit einer Verbesserung des

Gesundheitszustandes und der Arbeitsfahigkeit zu rechnen.

B.c Inihrem Verlaufsbericht vom 29. Juni 2010 (IV-act. 130) hielt Dr. J.___ fest, bei der
Arbeit als Taxichauffeur wirden sich die Psoriasis-Arthritis und das residuelle
sensomotorisch radikuldre Syndrom L5 links einschrankend auswirken. Es bestiinden
Einschrankungen bezuglich langeren Sitzens und beim Heben und Tragen von Lasten.
Im Zeitpunkt der letzten Untersuchung (22. Februar 2010) habe nicht mit der
Wiederaufnahme der beruflichen Tatigkeit gerechnet werden kdnnen. Es sei aber nicht
auszuschliessen, dass sich durch die empfohlenen Therapiemassnahmen
Eingliederungsmdglichkeiten ergdben. Angesichts der Komorbiditdten und der
langandauernden Arbeitsunfahigkeit sei dies aber doch eher unwahrscheinlich.
Allenfalls kdnnte eine schrittweise Eingliederung als Taxichauffeur moglich sein. Zudem
sollte ein den Beschwerden angepasster, schrittweiser und zeitlich limitierter
Arbeitseinsatz (z.B. initial 2h/Arbeitstag) mit der Méglichkeit zu Pausen vor allem
zwischen den Fahreinsatzen ermdéglicht werden. Dabei sollte das Heben/Tragen von

Lasten (Koffern) vermieden werden.

B.d In einer internen Stellungnahme vom 13. Juli 2010 (IV-act. 131) hielt der RAD-Arzt
(Dr. K.__) fest, im Nachhinein misse festgehalten werden, dass die Tatigkeit als
Taxifahrer keine optimal adaptierte Tatigkeit fur den Versicherten gewesen sei. Es

seien, wie auch aus dem Bericht der Klinik I. hervorgehe, momentan keine
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quantitativen Angaben zur adaptierten Arbeitsfahigkeit mdglich. Die abweichende
Beurteilung der Arbeitsfahigkeit durch Dr. D.___ sei durch seine Nahe als Behandler
zum Patienten zu erklaren, der eher geneigt sein durfte, die subjektive Einschatzung
des Versicherten zu Ubernehmen. Daher erachtete der RAD eine berufliche Abklarung

zur Uberpriifung der vorhandenen Ressourcen des Versicherten als angezeigt.

B.e Anschliessend wurde eine BEFAS-Abklarung in die Wege geleitet (IV-act. 138). Die
Abklarung im Kompetenzzentrum fur berufliche Integration L.___ (nachfolgend L.__)
wurde vom 27. September bis 8. Oktober 2010 durchgefihrt (IV-act. 143). Die
Berufsberaterin hielt im Bericht fest, es hatten sich keine konkreten behinderungs-
angepassten Tatigkeiten ermitteln lassen. Das sténdig gezeigte Schmerzgebaren habe
bei allen Beteiligten einige Fragen beziiglich der Belastbarkeit des Versicherten offen
gelassen. Er habe das Schmerzverhalten aber auch gezeigt, wenn er sich vermutlich
nicht beobachtet gefiihlt habe. Sie hatten keinen Eingliederungswillen des Versicherten
erkennen kénnen und an beruflichen Gesprachen zur Ermittlung zuséatzlicher Ideen sei
er nicht weiter interessiert gewesen. Es kdnne daher auch kein konkreter
Eingliederungsplan vorgeschlagen werden. Eine Aussage uber seine kognitiven
Fahigkeiten kénne angesichts der deutlichen Hinweise auf die gleichgultige und
flichtige Arbeitsweise bei den durchgeflhrten Tests nicht erfolgen. Die regulére
Arbeitszeit habe 7%2 Stunden von Montag bis Donnerstag und 4 Stunden am Freitag
betragen, wobei der Versicherte diese an keinem einzigen Arbeitstag eingehalten habe,
so dass sich seine Arbeitszeit auf 52 Stunden téglich verringert habe. Bereits am
Eintrittstag habe der Versicherte zu erkennen gegeben, dass er gar nicht inden L.___
gewollt und sich als nicht arbeitsfahig betrachtet habe. Die zustandige Arbeitsagogin
schrieb, verbal und nonverbal stinden die Schmerzen andauernd im Vordergrund. In
standiger Unruhe habe der Versicherte mit grossem Schmerzgebaren seine
Arbeitsposition ungeféhr alle 10 Minuten verandert. Die Tests und Arbeitsproben habe
er gleichgultig und flichtig ausgeflhrt. Kurz vor seinem Austritt sei ihm vorgeschlagen
worden, seine Restarbeitsfahigkeit flr Kurierdienste mit dem Auto einzusetzen. Der
Versicherte habe dies wegen der Einnahme seiner Medikamente als zu geféahrlich
abgelehnt. Er habe kategorisch erklart, er sei nicht arbeitsfahig. Alle, die mit ihm
gearbeitet hatten, hatten den Eindruck gehabt, er wolle die Abklarung einfach
moglichst schnell hinter sich bringen. Eine seiner haufigsten Aussagen sei gewesen, er

habe keine Nerven flr diese Arbeit. Bei den unterschiedlichen Arbeiten habe sich an
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keinem Tag eine Tagesleistung von mehr als 30% ergeben. Ein anderer Arbeitsagoge
schrieb, es sei sehr schwierig gewesen, mit dem Versicherten eine ganze Woche zu
arbeiten. Er habe zu jeder Arbeit Uberredet werden missen und er habe den ganzen
Tag zeigen wollen, dass er nicht mehr arbeiten kénne. Bei den meisten Arbeiten habe
er ausfuhrlichste und mehrmalige Anleitung mit Vorzeigen gebraucht. Der begleitende
Arzt hielt fest, bei korperlich leichten und den Ricken wie die Gelenke wenig
belastenden Tatigkeiten sei es dem Versicherten méglich gewesen, ca. 52 Stunden
taglich am Arbeitsplatz anwesend zu sein, dies unter Zusprache je einer Stunde Pause
am Morgen und am Nachmittag. Er sei bei manuellen Tatigkeiten auf Tischhéhe mit der
Moglichkeit des Einnehmens von Wechselpositionen eingesetzt worden (bei Bedarf
Abstutzmdglichkeit der Vorderarme auf der Arbeitstischflache). Wahrend der Prasenz
am Arbeitsplatz sei der Versicherte jeweils nur wahrend kurzer Zeit einsetzbar
gewesen, dies wegen stets ausgepragten Schmerzexazerbationen im Bereich der Hand
und Fingergelenke und gelegentlich auch mit verstéarkten, vom Kreuz ausgehenden
Schmerzen, was zu teilweise langeren Arbeitsunterbriichen mit Lockerungsiibungen
gefuhrt habe. Die resultierenden Arbeitsleistungen hatten bestenfalls 30% einer
Tagesarbeitsleistung unter Verwertung bei erhéhtem Zeitaufwand entsprochen. Ob
eine Teilarbeitsfahigkeit auf dem freien Arbeitsmarkt ausgefiihrt werden kdnne, sei
nicht schlissig zu beantworten. Der Arzt empfahl eine Haushaltabklarung, da der
Versicherte seine Schaffenskraft im Haushalt mit Betreuung der Tochter seiner

Partnerin am besten eingesetzt sehe.

B.f Die Eingliederungsberaterin hielt fest, da sich der Versicherte subjektiv nicht
arbeitsféhig fuhle, seien Eingliederungsmassnahmen nicht sinnvoll. Sie schloss den Fall
deshalb am 22. November 2010 ab (IV-act. 145). Am 23. November 2010 teilte die IV-
Stelle dem Versicherten mit, dass aufgrund seiner subjektiv empfundenen

Arbeitsunfahigkeit keine Arbeitsvermittlung méglich sei (IV-act. 147).

B.g Am 29. August 2011 erstattete Dr. D.___ einen Verlaufsbericht (IV-act. 151). Die
Psoriasis-Arthritis und -Spondylitis sei unter Humira vor allem im Bereich des
Achsenskelettes thorako-kostal sowie der Fisse anhaltend deutlich aktiv. Zudem be-
stinden trotz regelmassiger Physiotherapie und taglichem Heimlbungsprogramm an-
haltend lumbospondylogene und zweitweise lumboradikuldre Schmerzen links. Es sei

prognostisch nicht mit einer Verbesserung des Gesundheitszustandes bzw. der
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Arbeitsfahigkeit zu rechnen. Ein Bericht der Gastroenterologie/Hepatologieabteilung
des Kantonsspitals St. Gallen vom 20. Dezember 2011 hielt fest, aktuell bestlinden aus
hepatologischer Sicht keine Einschrénkungen fir die spéatere Leberfunktion und die

Arbeitsfahigkeit. Der Versicherte werde zweimal jahrlich kontrolliert (IV-act. 158).

B.h Am 11. Januar 2012 nahm RAD-Arzt Dr. M.___ zur Situation des Versicherten
Stellung (IV-act. 159). Er hielt fest, die Berichte wiirden nicht daflir sprechen, dass sich
der Gesundheitszustand des Versicherten gegenuber den Vorberichten verschlechtert
habe. Dazu fehlten objektive Befunde im Bericht von Dr. D.___. Aus RAD-Sicht werde

der Versicherte folglich als zu 75% adaptiert arbeitsfahig eingeschatzt.

B.i Mit Vorbescheid vom 3. Mai 2012 kiindigte die IV-Stelle erneut die Ablehnung des
Rentengesuchs an (IV-act. 163). Dagegen liess der Versicherte durch seinen
Rechtsvertreter am 7. Juni 2012 einwenden (IV-act. 167), die
Arbeitsfahigkeitsschatzung des RAD von 75% widerspreche den Berichten von

Dr. D.___ und der Klinik I.___. Auch die BEFAS-Abklarung in L.___ habe zu einem
anderen Ergebnis geflihrt. Bei geeigneten Arbeitsbedingungen resultiere bestenfalls
eine Arbeitsleistung von 30%. Im Ubrigen scheine eine Chronifizierungstendenz,
insbesondere der Ruckenproblematik, vorzuliegen. Dem Einwand beigeflgt war ein
Bericht von Dr. D.____ vom 3. Juni 2012 (IV-act. 167-20) zu Handen des
Rechtsvertreters des Versicherten, worin festgehalten worden war, medizinisch habe
sich nichts verandert. Mit Humira-Behandlung, Physiotherapie und wiederholenden
Injektionen mit Kortikosteroid/Lokalandsthetikum sei es mdglich, den
Gesundheitszustand soweit zu erhalten, dass der Versicherte selbstédndig bleiben und
die Aktivitdten des taglichen Lebens ausiiben kénne. Es sei jedoch nicht méglich, dass
im realen Leben eine verwertbare Arbeitsfahigkeit auch in einer optimal angepassten
Tétigkeit erzielt werden kénne. Die Behauptung, dass eine 75%ige Arbeitstatigkeit
moglich wére, gehe von irgendwelchen nicht nachvollziehbaren medizinisch-
theoretischen Uberlegungen aus, die mit dem realen Leben nichts zu tun hétten. Dabei
sollten seiner Ansicht nach auch die chronischen Schmerzen stérker gewichtet werden.
Der Rechtsvertreter des Versicherten wandte weiter ein, es sei auch nicht ausgewiesen,
dass der Versicherte seine allenfalls verbleibende Leistungsfahigkeit tatséchlich
verwerten kénne. Nach dem Schlussbericht aus L.___ habe sich keine konkrete

behinderungsangepasste Tétigkeit ermitteln lassen und es habe kein konkreter
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Eingliederungsplan vorgeschlagen werden kénnen. Die Moglichkeit der Tatigkeit im
Haushalt habe sich inzwischen auch zerschlagen, da die Partnerschaft im letzten
Sommer auseinander gegangen sei und der Versicherte seither allein lebe. Schliesslich
sei beim Invalideneinkommen nur ein Teilzeitabzug von 8% vorgenommen worden,
effektiv sei aber ein zusatzlicher Leidensabzug gerechtfertigt. Da der Versicherte in
seiner letzten Tatigkeit Schwerarbeit verrichtet habe, da er nach Eintritt des
Gesundheitsschadens aber auch fir leichte Arbeiten nur beschrankt einsatzfahig sei
und da er seit Jahren keine Erwerbstatigkeit mehr ausgelibt habe, sei ein Abzug von

mindestens 20% angemessen.

B.j Mit Verfigung vom 3. Juli 2012 wies die IV-Stelle das Rentengesuch des
Versicherten ab (IV-act. 169). Sie fuhrte zur Begrindung an, der beurteilende RAD-Arzt
habe die Berichte von Dr. D.___ und das Abklarungsergebnis von L.___in seine
Einschatzung mit einbezogen. Die BEFAS-Abklarung habe ergeben, dass kein
Eingliederungswille vorhanden gewesen sei, weshalb wohl eine reale Einschatzung der
tatséchlichen Leistungsféhigkeit schwierig gewesen sei. Ein Leidensabzug kdénne
héchstens im Rahmen von 10% gewahrt werden, aber selbst dann werde kein IV-Grad

von mindestens 40% erreicht.

C.

C.a Gegen die Verfigung vom 3. Juli 2012 richtete sich die vorliegend zu behandelnde
Beschwerde vom 14. August 2012 (act. G 1). Der Beschwerdeflhrer liess durch seinen
Rechtsvertreter beantragen, die Verfigung sei aufzuheben und ihm sei eine
Invalidenrente zuzusprechen. Zur Begrindung fihrte er an, die Beschwerdegegnerin
habe sich fur die Beurteilung auf das Gutachten des RAD-Arztes Dr. H.___ gestutzt.
Dieser habe eine Diskrepanz zwischen den objektivierbaren Befunden und den
Beschwerden des Beschwerdeflhrers festgestellt, welche in der Folge zulasten des
Beschwerdeflhrers ausgelegt worden sei. Effektiv seien aber die Befunde bei der
Untersuchung durch Dr. H.___ nicht vollstandig erhoben worden. Eine umfassende
Abklarung sei erst durch Dr. J.___in der Klinik I.___ erfolgt. Dr. J.___ sei von einem
doch recht komplexen Fall ausgegangen. Sie habe den Beschwerdeflihrer aufgrund
des lumboradikuldren Ausfallsyndroms zur Zeit der Untersuchung als arbeitsunfahig

eingeschétzt. Die von der IV-Stelle angenommene Arbeitsfahigkeit von 75% sei damit
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nicht ausgewiesen. Der Beschwerdeflhrer leide auch an gesundheitlichen Problemen
im Zusammenhang mit der Psoriasis-Arthritis, welche die IV-Stelle aber nicht
berucksichtigt habe. Dr. H.___ sei in seiner Beurteilung davon ausgegangen, dass die
bisherige Manifestation keine Schadigung am Skelett hinterlassen habe und dass unter
Humira aktuell keine entzlindliche Aktivitat festzustellen sei, wodurch von dieser Seite
her keine Einschrankung in einer adaptierten Tatigkeit bestehe. Der behandelnde Arzt
hingegen habe die Psoriasis-Arthritis trotz der Behandlung mit Humira klinisch
weiterhin als deutlich aktiv betrachtet. Die Entziindung lasse sich auch im Labor
nachweisen. In dieser Situation sei eine Auswirkung auf die Arbeitsfahigkeit gegeben.
Auch aus der BEFAS-Abklarung habe sich gezeigt, dass bestenfalls eine 30%ige
Leistungsféahigkeit resultiere. Weiter sei nicht ausgewiesen, dass der Beschwerdefiihrer

seine verbleibende Leistungsfahigkeit tatséchlich verwerten kdnnte.

C.b Mit Beschwerdeantwort vom 2. November 2012 beantragte die
Beschwerdegegnerin die Abweisung der Beschwerde (act. G 7). Sie machte geltend,
die Ergebnisse der BEFAS-Abklarung kénnten nicht als Grundlage fir die Beurteilung
dienen, da beim Beschwerdeflihrer kein Eingliederungswille erkennbar gewesen sei
und da er an Gesprachen zur Ermittlung beruflicher Méglichkeiten nicht interessiert
gewesen sei. Uberdies sei der RAD auch nach der Sichtung der neusten Berichte der
Ansicht gewesen, dass die bereits friher festgestellte Arbeitsfahigkeit von 75%
massgebend sei. Es hatten sich gegenliber den friiheren Beurteilungen keine neuen
Befunde erheben lassen, weshalb an der bisherigen Einschatzung festgehalten werden
kénne. Die Anforderungen an eine adaptierte Tatigkeit seien nicht derart erschwerend
oder aussergewdhnlich, dass sich ein Abzug von 20% vom Tabellenlohn rechtfertigen
wurde. Ein héherer Abzug als 15% lasse sich sicherlich nicht rechtfertigen. Selbst

dabei wirde kein rentenbegriindender IV-Grad erreicht.

C.c Am 15. November 2012 wurde dem Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege fiir

das vorliegende Verfahren entsprochen (act. G 8).

C.d Mit Replik vom 27. November 2012 (act. G 11) liess der Beschwerdefiihrer darauf
hinweisen, dass die letzte Untersuchung durch den RAD im Juni 2009 stattgefunden
habe und die jingste RAD-Stellungnahme eine reine Aktenbeurteilung sei. Schon 2009

hatten weder das bidisziplindre Gutachten aus dem Jahr 2007 noch die RAD-
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Untersuchung zu Gberzeugen vermocht. Seither lAgen durchgehend abweichende
arztliche Einschatzungen der Arbeitsfahigkeit vor, welche auf eingehenden
Untersuchungen des Versicherten beruhten. Der Invaliditatsschatzung sei eine
Leistungsfahigkeit von bestenfalls 30% zugrunde zu legen. Auch der von der
Beschwerdeflhrerin in der Beschwerdeantwort akzeptierte Leidensabzug von 7%
(zusétzlich zum Teilzeitabzug von 8%) sei nach wie vor zu tief. Es rechtfertige sich

insgesamt ein Abzug von mindestens 20%.

C.e Die Beschwerdegegnerin verzichtete am 17. Dezember 2012 auf eine Duplik
(act. G 13).

Erwdgungen:

1. Mit der angefochtenen Verfigung vom 3. Juli 2012 hat die Beschwerdegegnerin
das Leistungsgesuch des Beschwerdefiihrers vom 19. Oktober 2005 abgewiesen. Zu
beurteilen ist der Sachverhalt, wie er sich bis zum Zeitpunkt des Erlasses dieser Ver-
fugung entwickelt hat. Dieser Sachverhalt reicht in eine Zeit vor Inkrafttreten der 5. IV-
Revision am 1. Januar 2008 zurtick. Da die Anmeldung zudem vor dem Inkrafttreten
des geltenden Rechts eingereicht worden ist, richtet sich ein allfélliger Rentenbeginn
nach dem aufgehobenen Recht (aArt. 29 Abs. 1 IVG; aArt. 48 Abs. 2 IVG: Leistungen

kénnen fur die zwoIf der Anmeldung vorangehenden Monate ausgerichtet werden).

2. Nach Art. 28 IVG besteht der Anspruch auf eine ganze Invalidenrente, wenn die
versicherte Person mindestens zu 70%, derjenige auf eine Dreiviertelsrente, wenn sie
mindestens zu 60% invalid ist. Bei einem Invaliditatsgrad von mindestens 50% besteht
Anspruch auf eine halbe Rente und bei einem Invaliditdtsgrad von mindestens 40%
Anspruch auf eine Viertelsrente. Um den Invaliditdtsgrad bemessen zu kénnen, ist die
Verwaltung (und im Beschwerdefall das Gericht) auf Unterlagen angewiesen, die
arztliche und gegebenenfalls auch andere Fachleute zur Verfligung zu stellen haben.
Aufgabe des Arztes oder der Arztin ist es, den Gesundheitszustand zu beurteilen und
dazu Stellung zu nehmen, in welchem Umfang und bezlglich welcher Téatigkeiten die
versicherte Person arbeitsunféahig ist (BGE 125 V 261 E. 4). Im Weiteren sind die
arztlichen Auskuinfte eine wichtige Grundlage fiir die Beurteilung der Frage, welche

Arbeitsleistungen der versicherten Person noch zugemutet werden kénnen (BGE 125 V
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261 E. 4 mit Hinweisen). Fur das gesamte Verwaltungs- und
Verwaltungsgerichtsbeschwerdeverfahren gilt der Grundsatz der freien
Beweiswilrdigung. Danach haben Versicherungstrager und Sozialversicherungsgericht
die Beweise frei, d.h. ohne Bindung an férmliche Beweisregeln, sowie umfassend und
pflichtgemass zu wirdigen. Hinsichtlich des Beweiswertes eines Arztberichtes ist
entscheidend, ob der Bericht fur die streitigen Belange umfassend ist, auf allseitigen
Untersuchungen beruht, die geklagten Beschwerden berlicksichtigt, in Kenntnis der
Vorakten (Anamnese) abgegeben worden ist, in der Beurteilung der medizinischen
Zusammenhange und in der Beurteilung der medizinischen Situation einleuchtet und
ob die Schlussfolgerungen des Experten begriindet sind (BGE 125 V 352 E. 3a mit

Hinweisen).

3.  Zunachst ist die Frage zu beantworten, ob die medizinische Aktenlage eine

rechtsgenulgliche Beurteilung der Arbeitsfahigkeit des Beschwerdeflhrers erlaubt.

3.1 Unbestritten und auch bereits im ersten Gutachten durch Dr. E.___ bestétigt ist
die Tatsache, dass der Beschwerdeflihrer in allen die Wirbelsaule belastenden und
korperlich schweren Tatigkeiten nicht mehr arbeitsfahig ist (IV-act. 46-17). Damit ist
ihm auch seine angestammte Tatigkeit als Bodenleger nicht mehr méglich. Fir
zumutbar hielt der Gutachter lediglich kdrperlich leichte Tétigkeiten in
wirbelsdulenadaptierten, gelenkschonenden Wechselpositionen. Allerdings hat er sich

nicht zur Arbeitsféhigkeit in einer solchen, adaptierten Tatigkeit gedussert.

3.2 Die Beschwerdegegnerin stitzte ihren Entscheid auf das Gutachten des RAD-
Arztes Dr. H.___ vom 31. August 2009 (IV-act. 88), welches dem Beschwerdeflhrer
eine 75%ige Arbeitsfahigkeit in einer adaptierten Tatigkeit bescheinigte. Dr. H.___
wiederum stitzte sich bei seiner Einschatzung unter anderem auf das am 10. Juli 2009
im Kantonsspital Graublinden erstellte Szintigramm (IV-act. 86-6). Dieses zeigte keine
Veranderungen gegenlber den bereits vorliegenden Voraufnahmen aus den Jahren
2004 und 2007. Sowohl an der BWS, der LWS, im Bereich des Beckens als auch an
Flissen und Handen zeigten sich keine fur eine Psoriasis typischen Veranderungen.

Dr. H.___ hielt im Gutachten fest, es hatten klinisch keine entziindlichen Veréanderungen
vorgelegen und die Funktionsféhigkeit der peripheren Gelenke sei uneingeschrankt

gewesen. Zudem sei keine entzundliche Aktivitat im Labor mehr nachweisbar gewesen.
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Die bisherige Manifestation der Psoriasis-Arthropathie habe auch keine Schadigungen
hinterlassen. Die Dysfunktionen im Bereich der Brust- und Lendenwirbelsdule missten
als mechanisch bedingt durch die Wirbelsdulenproblematik gewertet werden. Von
Seiten der Psoriasis-Arthropathie bestehe aktuell keine Einschrankung in einer
adaptierten Tatigkeit. Die Arbeitsunféhigkeit aufgrund des Wirbelsdulenproblems
betrage 25%. Diese Beurteilung erscheint, gestitzt auf die Laborbericht und das

Szintigramm als verstandlich und einleuchtend.

3.3 Dieser grundséatzlich Gberzeugenden Beurteilung steht die Einschatzung des be-
handelnden Rheumatologen Dr. D.___ entgegen, der den Beschwerdeflhrer auch in
einer optimal angepassten Téatigkeit als nicht arbeitsféhig einschétzte (Arztbericht vom
20.03.2008, IV-act. 68). Die entzlindliche Aktivitat der Psoriasis-Arthritis sei weiterhin
so hoch, dass die Voraussetzungen fir eine berufliche Tatigkeit nicht gegeben seien
(Arztbericht vom 14.07.2008, IV-act. 73). Auch im September 2009 betrachtete

Dr. D.___laut seinem Bericht die Psoriasis-Arthritis trotz Behandlung klinisch weiterhin
als deutlich aktiv mit schmerzhaften Enthesopathien. Die Entziindung lasse sich auch
im Labor nachweisen. Das Skelettszinitgramm (vom 10.07.2009) schliesse zwar aktive
Synovitiden weitgehend aus, sei aber flir den Nachweis von aktiven Enthesopathien
sicher nicht zu 100% sensitiv (IV-act. 111). Auch in seinen jingeren Verlaufsberichten
vom 11. Juni 2010 (IV-act. 128) und vom 29. August 2011 (IV-act. 151) hielt Dr. D.___
fest, dass trotz Behandlung mit Humira die Psoriasis-Arthritis anhaltend deutlich aktiv
sei. Zu dieser Einschatzung von Dr. D.___ hatte Dr. H.___ festgehalten, eine periphere
Manifestation im Rahmen der Psoriasis im Bereich des Skeletts sei unbestritten, die
Manifestation habe aber mittels Humira erfolgreich behandelt werden kénnen.

Dr. D.___ habe eine Psoriasis-Spondylitits klinisch im Bereich des thorakolumbalen
Wirbelsdulenabschnittes vermutet, was weder szinitigraphisch noch radiologisch
dokumentiert gewesen sei. Diese These kénne nun anhand der Skelettszinitgraphie
aufgegeben werden. Der Einschatzung von Dr. D.___ kann daher nicht gefolgt werden.
Er legte keine Laborberichte bei, welche die behauptete entzindliche Aktivitat der
Krankheit ausgewiesen und damit seine Einschatzung gestuttzt hatten. Dr. H.___
indessen stitzte sich auf Laborberichte, in denen keine entziindliche Aktivitdt mehr
ausgewiesen worden war. Es ist daher nicht Uberwiegend wahrscheinlich, dass der
Beschwerdeflihrer durch die Psoriasis-Arthritis noch beeintrachtigt war. Wie Dr. H.___

zutreffend festgehalten hat, sind weitere IV-fremde Faktoren wie z.B. die Tendenz des
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Versicherten zur Symptomausweitung oder Fragen des Arbeitsmarktes IV-rechtlich

nicht als leistungsmindernd zu berUcksichtigen.

3.4 Am 15. Dezember 2009 berichtete Dr. J.___, magnetresonanz-tomographisch
seien keine frischen entzindlichen Verédnderungen im Bereich der Wirbelsaule bzw. ISG
nachgewiesen worden (IV-act. 102-10). Im Bericht vom 29. Dezember 2009 hielt

sie fest, zurzeit bestehe beim Beschwerdeflhrer vor allem aufgrund des rezidivierten
lumboradikuldren Ausfallsyndroms eine Arbeitsunféahigkeit (IV-act. 102-3). Wie auch
Dr.H.___geht Dr. J.___ folglich davon aus, dass der Beschwerdeflihrer durch die
Psoriasis-Arthritis in seiner Arbeitsfahigkeit nicht eingeschrénkt ist. Beide sehen eine

Verminderung der Arbeitsfahigkeit nur durch die Wirbelsdulenproblematik bedingt.

3.5 Es féllt auf, dass die vom Beschwerdefiihrer subjektiv empfundenen Beschwerden
objektiv nicht gentigend nachweisbar waren. Der RAD-Arzt Dr. K.___ hielt in seiner
internen Stellungnahme vom 8. Januar 2010 fest (IV-act. 103), das Ganzkérper MRI
(vom 23.11.2009) habe keine entztindlichen Verdnderungen an der Wirbelsdule bzw. an
den ISG dargestellt und auch die Laboruntersuchung habe keine nennenswerte
Erhéhung der Entziindungsparameter gezeigt. Eine wesentliche entzindliche
Manifestation der bekannten Psoriasis im Achsenskelett sei somit weitgehend
ausgeschlossen. Weiter wies er auf die unterschiedliche Bewertung durch die Arzte hin.
Dr. H.___ habe in seinem Gutachten auf eine Diskrepanz zwischen den objektivierbaren
Befunden und dem Ausmass der Beschwerden hingewiesen und Zeichen einer
Symptomausweitung festgehalten. Es bestehe einerseits eine Diskrepanz zwischen
klinischer Untersuchung und radiologischem Befund und andererseits kénne auch das
Verhalten des Beschwerdeflhrers bei der direkten Untersuchung und sein Verhalten
vor bzw. nach der Untersuchung nicht miteinander in Einklang gebracht werden. Eine
entsprechende Wirdigung fehle im Bericht von Dr. J.___, obwohl auch hier die
subjektiven Beschwerden nicht geniigend durch objektivierbare Befunde erklart
werden kdnnten. Dr. H.___ habe festgehalten, dass aufgrund der klinischen
Untersuchung und der radiologischen Befunde eine partielle Einschrankung der
Funktionsfahigkeit nachweisbar und plausibel sei, jedoch nicht in dem Ausmass wie
vom Beschwerdeflhrer gedussert. Der Analgetikakonsum halte sich in bescheidenem
Rahmen und die Alltagsfunktionen seien nur leicht eingeschrénkt. Bei einer

rickenadaptierten Tatigkeit sei der Beschwerdefuhrer nur leicht eingeschréankt, wobei
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eine Leistungsfahigkeit von 75% gegeben sei. Diese Schlussfolgerungen kénnten
durch die Untersuchungsergebnisse in der Schulthessklinik nicht widerlegt werden. Es
kénne daher weiterhin von einer 75%igen Arbeitsfahigkeit in einer riickenadaptierten

Tatigkeit ausgegangen werden.

3.6 Durch die Stellungnahme von Dr. K.___ wurde das Gutachten von Dr. H.____
nochmals kritisch beleuchtet und gewann zusétzlich an Uberzeugungskraft. Eine
weitere am 5. Januar 2010 durchgeflhrte 3-Phasen-Skelettszinztigraphie ergab erneut
keine Hinweise auf eine zurzeit aktive Arthritis oder Enthesitis. Weiter konnte auch nicht
durch Laborberichte belegt werden, dass die Psoriasis-Artrithis weiterhin entztindlich
aktiv war (IV-act. 111). Dies bestatigt die Annahme, dass der Beschwerdeflihrer durch
diese Krankheit nicht mehr beeintrachtigt und in seiner Arbeitsfahigkeit nicht

eingeschrénkt war.

3.7 Mit Verlaufsbericht vom 29. Juni 2010 hielt Dr. J.___ fest, bei der zuletzt ausge-
Ubten Tatigkeit als Taxifahrer wiirden sich die Psoriasis-Arthritis und das residuelle
sensomotorische Syndrom L5 links einschrankend auswirken. Es sei nicht
ausgeschlossen, dass durch die Therapiemassnahmen eine Eingliederung mdglich
werde, sie erachte dies angesichts der Komorbiditdten und der langandauernden
Arbeitsunfahigkeit aber als eher unwahrscheinlich. Bei einer optimalen Anpassung des
Arbeitsplatzes kénnte eine schrittweise berufliche Eingliederung mdglich sein, wobei
das Heben und Tragen von Lasten vermieden werden sollte. Sie empfahl eine
Evaluation der funktionellen Leistungsfahigkeit (IV-act. 130). Daraus geht hervor, dass
Dr. J.___ eine Eingliederung des Beschwerdeflihrers zwar als eher unwahrscheinlich
betrachtete, sie ihn aber grundséatzlich als arbeitsfahig beurteilte. Entgegen der
Behauptung des Beschwerdefiihrers widerlegt bei genauerer Betrachtung die
Einschatzung von Dr. J.___ die Beurteilung von Dr. H.___ nicht, vielmehr stitzt sie
diese.

3.8 Unter Wirdigung aller arztlichen Einschatzungen erscheint das Gutachten von
Dr. H.___ und dessen Arbeitsfahigkeitsschatzung insgesamt als diejenige Einschéat-
zung, der zu folgen ist. Das Gutachten beruht auf umfangreichen Untersuchungen,
bericksichtigt die vom Beschwerdeflhrer geklagten Beschwerden und setzt sich damit

auseinander. Es wurde in Kenntnis der Vorakten und der Anamnese erstellt und ist
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insgesamt umfassend. Die Schlussfolgerungen des Gutachters sind allesamt
nachvollziehbar und schlissig begriindet, dies auch unter Wirdigung der
abweichenden Arztberichte von Dr. D.___, die als nicht gentigend fundiert zu
betrachten sind, um die diametral gegenteilige Einschatzung zu rechtfertigen. Es
erscheint plausibel, dass die Psoriasis-Arthritis unter Behandlung mit Humira soweit
eingedammt war, dass der Beschwerdeflihrer — abgesehen von einer geringen
Einschrankung — dadurch nicht mehr beeintrachtigt wurde. Auf das Gutachten und die

Arbeitsfahigkeitsschatzung von 75% kann daher abgestellt werden.

3.9 Der Beschwerdefihrer lasst einwenden, bei der BEFAS-Abklarung habe sich eine
maximale Leistungsfahigkeit seinerseits von nur 30% ergeben. Allerdings kann
aufgrund des unkooperativen Verhaltens des Beschwerdefihrers nicht auf die
Ergebnisse der BEFAS-Abklarung abgestellt werden. Immerhin ist festzuhalten, dass
der begleitende Arzt feststellte, dem Beschwerdeflihrer sei eine Prasenz von 5%
Stunden am Arbeitsplatz mdglich gewesen. Er habe sich jeweils morgens und
nachmittags eine Pause von einer Stunde ausbedungen. Weitere Schlisse kdnnen aus
der BEFAS-Abklarung nicht gezogen werden. Damit ist weiterhin an der

Arbeitsfahigkeitsschatzung von 75% in einer adaptierten Tatigkeit festzuhalten.

Steht die Arbeitsfahigkeit des Beschwerdeflihrers von 75% fest, ist als néchstes der

daraus resultierende Invaliditatsgrad zu ermitteln.

4.1 F0r die Bemessung der Invaliditdt von erwerbstatigen Versicherten ist gemass
Art. 28 Abs. 2 IVG Art. 16 ATSG anwendbar. Gemass dieser Bestimmung wird flr die
Ermittlung des Invaliditdtsgrades das Erwerbseinkommen, das die versicherte Person
nach Eintritt der Invaliditdt und nach Durchfihrung der medizinischen Behandlung und
allfélliger Eingliederungsmassnahmen durch eine ihr zumutbare Tatigkeit bei ausge-
glichener Arbeitsmarktlage erzielen kénnte, in Beziehung gesetzt zum Erwerbsein-
kommen, das sie erzielen kénnte, wenn sie nicht invalid geworden waére. Der Einkom-
mensvergleich hat in der Regel in der Weise zu erfolgen, dass die beiden hypo-
thetischen Erwerbseinkommen ziffernméssig moglichst genau ermittelt und einander

gegenlbergestellt werden. In einzelnen Fallen kann auch eine Gegeniberstellung
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blosser Prozentzahlen geniigen (Prozentvergleich; vgl. BGE 114 V 312 E. 3a). Ist kein
tatsachlich erzieltes Erwerbseinkommen gegeben, namentlich weil der Versicherte
nach Eintritt des Gesundheitsschadens keine oder jedenfalls keine ihm an sich
zumutbare neue Erwerbstatigkeit aufgenommen hat, kénnen rechtsprechungsgemass
Tabellenldhne beigezogen werden (BGE 126 V 76; ZAK 1991 S. 321 E. 3c, 1989 S. 458
E. 3b).

4.2 Der Auszug aus dem individuellen Konto (IK) des Beschwerdeflihrers zeigt, dass
der Beschwerdeflihrer nur ein sehr unregelméassiges Einkommen erzielte, weshalb je-
weils nur ein sehr geringer Jahresverdienst ausgewiesen wurde. Auf diese Zahlen kann
daher fir die Bestimmung des Valideneinkommens nicht abgestellt werden. Seitdem
der Beschwerdeflihrer als Bodenleger arbeitsunfahig geworden ist, hat er keinen
massgeblichen Lohn mehr erzielt. Vorliegend rechtfertigt es sich demnach, den
Einkommensvergleich auf Basis von Tabellenldhnen vorzunehmen. Der
Beschwerdefluihrer méchte fur sein Valideneinkommen den statistischen Lohn eines
Plattenlegers berticksichtigt haben. Der Beschwerdefiihrer hat allerdings seine Lehre
nicht abgeschlossen und keinen Fahigkeitsausweis erworben. Ein Blick auf sein
individuelles Konto zeigt dann auch, dass es ihm nie gelungen war, einen Lohn in
dieser Hohe zu erzielen. Auch bei voller Gesundheit hatte er also eine Hilfstatigkeit
ausgeubt. Demzufolge rechtfertigt es sich, sowohl fir das Valideneinkommen als auch
fur das Invalideneinkommen auf denselben Tabellenlohn eines Hilfsarbeiters
abzustellen. Die genaue Ermittlung der Vergleichseinkommen ertbrigt sich damit und
es ist im Ergebnis ein Prozentvergleich vorzunehmen. Der Invaliditatsgrad entspricht
unter solchen Verhéltnissen dem Grad der Arbeitsunfahigkeit unter Berticksichtigung
eines allfélligen Abzuges vom Tabellenlohn (Urteile des Eidgendssischen
Versicherungsgerichts | 552/04 E. 3.4 vom 8. Juni 2005 und | 479/03 E. 3.1 vom

19. November 2003).

4.3 Die Beschwerdegegnerin gewéahrte zunéchst lediglich einen Teilzeitabzug von 8%.
Der Beschwerdefuhrer wollte einen Abzug vom Tabellenlohn von 20% bertcksichtigt
sehen. In der Beschwerdeantwort anerkannte die Beschwerdegegnerin einen
Tabellenlohnabzug von insgesamt maximal 15%. Den indirekten
Wettbewerbsnachteilen, die der Beschwerdeflihrer als in seiner Gesundheit

beeintréchtigter Hilfsarbeiter im Vergleich zu einem gesunden Hilfsarbeiter in Kauf zu
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nehmen hatte, wird mit einem Abzug von 15% zwar sehr grosszugig, aber noch im
Rahmen des Ermessens Rechnung getragen. Bei einer Arbeitsfahigkeit von 75% ergibt

sich bei einem Abzug vom Tabellenlohn von 15% ein IV-Grad von 36%.

4.4 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Beschwerdefiihrer keinen Anspruch

auf eine Invalidenrente hat.

Demnach ist die Beschwerde abzuweisen. Das Beschwerdeverfahren ist
kostenpflichtig. Die Kosten werden nach dem Verfahrensaufwand und unabhangig vom
Streitwert im Rahmen von Fr. 200.-- bis Fr. 1'000.-- festgelegt (Art. 69 Abs. 1°'S [VG).
Im vorliegenden Fall erscheint eine Gerichtsgebuhr von Fr. 600.-- als angemessen. Sie
ist vom unterliegenden Beschwerdeflhrer zu tragen. Zufolge unentgeltlicher
Rechtspflege ist er jedoch von der Bezahlung zu befreien. Infolge Gewahrung der
unentgeltlichen Rechtsverbeistdndung hat der Staat den Rechtsvertreter des
Beschwerdeflhrers zu entschadigen. Der Bedeutung der Streitsache und dem
Aufwand angemessen erscheint insgesamt eine Parteientschadigung von Fr. 3'500.--
(einschliesslich Barauslagen und Mehrwertsteuer). Diese ist in Anwendung von Art. 31
Abs. 3 des st. gallischen Anwaltsgesetzes (sGS 963.70) um einen Flnftel zu reduzieren,
sodass der Staat den Rechtsvertreter des Beschwerdefuhrers mit Fr. 2'800.-- zu
entschadigen hat. Wenn seine wirtschaftlichen Verhéltnisse es ihm in der Zukunft
einmal gestatten sollten, wird der Beschwerdeflhrer allerdings zur Nachzahlung der
Gerichtskosten und zur Rickzahlung der Auslagen fir die Vertretung und der vom
Staat entschadigten Parteikosten verpflichtet werden kénnen (Art. 99 Abs. 2 VRP/SG
i.V.m. Art. 117, 123 ZPO).

Demgemaéss hat das Versicherungsgericht
im Zirkulationsverfahren gemass Art. 39 VRP
entschieden:

1.  Die Beschwerde wird abgewiesen.
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2.  Der Beschwerdefuhrer wird zufolge unentgeltlicher Rechtspflege von der

Bezahlung der Gerichtskosten befreit.

3.  Der Staat hat den Rechtsvertreter des Beschwerdefihrers pauschal mit

Fr. 2'800.-- (inkl. Barauslagen und Mehrwertsteuer) zu entschadigen.
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	Entscheid Versicherungsgericht, 01.12.2014
	Die Beschwerde wird bei einem nicht rentenbegründenden Invaliditätsgrad von 36% abgewiesen. Für die Beurteilung des Gesundheitszustandes des Beschwerdeführers kann auf das Gutachten eines RAD-Arztes abgestellt werden. Die davon abweichenden Arztberichte des behandelnden Rheumatologen erweisen sich als nicht überzeugend (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 1. Dezember 2014, IV 2012/281).
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